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1.
Leitfaden für Behinderte die zum ersten Male fliegen oder nur gelegentlich das Flugzeug  benutzen
(empfohlen von der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC))

Auch wenn sie keine Vögel sind, sollte das Fliegen für Behinderte (Person with Reduced Mobility = PRM) im Bereich des Möglichen liegen.  Die erforderliche Betreuung, wie beispielsweise bei der Einschiffung, ist meistens kostenlos.  Trotzdem ist es angewiesen, sich bei der Buchung davon zu überzeugen, daß diese Dienstleistung unentgeltlich erfolgt.

Nachstehend werden einige brauchbare Hinweise erteilt, damit Sie einwandfrei, erholsam und bequem verreisen können:

1. Vergewissern Sie sich, alle notwendigen Auskünfte eingeholt zu haben, bevor Sie Ihre Reisepläne endgültig festlegen.

2. Schätzen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse realistisch ein, vor allem falls Sie ohne Betreuung keine größen Strecken zurücklegen können.  Abfertigungsschalter und Abflughalle liegen unter Umständen weit von einander entfernt.

3. Entscheiden Sie sich für eine Luftfahrtgesellschaft oder einen Reiseveranstalter, die oder der am besten Ihren Bedürfnissen entspricht.

4. Setzen Sie sich mit der Luftfahrtgesellschaft oder mit dem Reiseveranstalter in Verbindung, um zu erfahren, ob diese mit Ihrer Behinderung vertraut sind,Verständnis dafur haben und Ihren persönlichen Bedürfnissen Folge leisten können.

5. Vertrauen Sie nicht darauf, daß Ihnen sowieso eine Dienstleistung à la carte angeboten wird.  Am besten sollten Sie sich im voraus um Betreuung bemühen.

6. Vertrauen Sie nicht darauf, daß das Personal in jedem Fall  weiß wie Sie am leichtesten zu heben oder zu befördern sind.  Wenn Boden- oder Bordpersonal es nicht fragen, erzählen Sie es am bestenselber.

Die Luftfahrtgesellschaft hat Ihnen gegenüber ebenfalls ihre Verbindlichkeiten.  Sie hat zwar die Aufgabe, ihre Fluggäste möglichst bequem und streβfrei zu befördern , aber auch Sie sollten dazu beitragen.

Den internationalen Abkommen entsprechend, richtet sich die Höhe des Schadenersatzanspruches für abhanden gekommenes oder beschädigtes Reisegepäck (einschließlich der Mobilitätshilfsmittel) im Einzelfall nicht nach dem jeweiligen Wert, sondern dem registrierten Gewicht der Gepäckstücke.  Bevor Sie verreisen, denken Sie bitte daran, daß Ihre Reiseversicherung ebenfalls Ihre Mobilitätshilfsmittel deckt.  Nötigenfalls sollten Sie dafür eine zusätzliche Versicherung abschließen.

2
Die erforderlichen Auskünfte einholen

2.1
Betreuung
Vielleicht gibt es in Ihrem Land spezialisierte Vereine, die Ihnen über die von den verschiedenen Flughäfen und Luftfahrtgesellschaften angebotene Dienstleistung weitere Auskünfte erteilen können.  Meistens haben dergleichen Vereine viel Erfahrung mit Behinderte und können diese Ihnen fachkundig über die angebotene Dienstleistung beraten.  Manche Vereine sind sogar in der Lage, Ihre Reise zu veranstalten.

Wenn Sie dagegen einen bestimmten Reiseveranstalter bevorzugen, ist es wichtig, daß Sie bei der Buchung den Beamten über Ihre spezifischen Reisebedürfnisse unterrichten, damit er Ihren Wünschen Rechnung tragen kann.  Außerdem sollten Sie es nicht unterlassen, alle registrierten Buchungsdaten zu überprüfen.

2.2
Ihre Bedürfnisse
Luftfahrtgesellschaften verwenden ein international anerkanntes Kodesystem, um die Art der Behinderung und den Umfang der Betreuung anzugeben.  Eine Abschrift dieses Verzeichnisses ist beigelegt.

Die vom Reiseveranstalter bzw. von der Luftfahrtgesellschaft gestellten Fragen könnten Sie als indiskret erfahren, aber Sie sind unbedingt notwendig, um eine geeignete Betreuung zu gewährleisten.  Nachstehend finden Sie einige Beispiele solcher Fragen:

1. Welche ist die Art Ihrer Behinderung?

2. Sind Sie in der Lage den Weg von der Abflughalle bis zum Flugzeug zu bemühen, oder brauchen Sie dazu einen Rollstuhl oder einen Buggy?

3. Wenn Sie einen Rollstuhl brauchen, verwenden Sie dann den eigenen Rollstuhl?

4. Ist Ihr Rollstuhl zusammenlegbar oder elektrisch angetrieben
?

5. Wünschen Sie, daß die Luftfahrtgesellschaft eine Person zur Verfügung stellt, um Sie mit dem Rollstuhl zu schieben?

6. Können Sie selber die Flugzeugtreppehinaufgehen oder herunterkommen, oder brauchen Sie Betreuung, wenn Sie an bzw. von Bord gehen?

7. Können Sie ohne Betreuung aus dem Rollstuhl kommen?

8. Können Sie sich im Flugzeug frei bewegen oder brauchen Sie einen Bordrollstuhl?

9. Wünschen Sie zu erfahren, ob die Luftfahrtgesellschaft Ihnen an Bord eine Toilette zusichern kann?

10. Brauchen Sie Betreuung während der Flucht?  Wenn ja, erläutern Sie bitte welche.  Die Luftfahrtgesellschaft kann Ihnen beim Essen, beim Aufheben, bei der Nutzung der Unterhaltungsmedien, bei der Verabreichung von Arzneimitteln und beim Austreten nicht behilflich sein.  Wenn Sie Betreuung brauchen, entscheiden Sie sich am besten für einen versierten Reisebegleiter.

11. In welchem Sessel sitzen Sie bequemlich?

12. Verwenden Sie medizinische Hilfsmittel?

13. Sind Sie Asthmatiker oder leiden Sie an anderen Erkrankungen der Atemwege?

14. Sollten Sie ernsthafte Gesundheitsbeschwerden haben, so benachrichtigen Sie am besten die Luftfahrtgesellschaft, die Sie ggf.bitten kann, eine Flugtauglichkeitsescheinigung vorzuzeigen.  Am Lufthafen kann man Sie dazu auffordern, Ihre Tauglichkeit zu bestätigen.

2.3
Buchung
Sie können einen beliebigen Fahrschein bestellen, z.B.Economyklasse, Businessklasse, APEX,   aber es ist nicht sicher, dass jede Klasse Ihnen den erforderlichen Komfort bieten kann.  Brauchen Sie beispielsweise mehr Beinraum, so wird ein Sitzplatz in der Economyklasse nicht reichen.  

Wir raten Ihnen ausdrücklich, im voraus zu buchen,und zwar wenn möglich sieben Tage bzw. 48 Stunden vor der Abreise.  Nur so können Sie sicherstellen, daß alle erforderliche Betreuung vorhanden ist.  Außerdem vermeiden Sie auf diese Weise eine mögliche Enttäuschung.

Die Luftfahrtvorschriften beschränken ja die Anzahl von Behinderten je Flug.  Diese Anzahl ist abhängig von der Größe des Flugzeuges und von der Art der vom Fluggast gewünschten Dienstleistung.  Indem Sie möglichst früh buchen, haben Sie bessere Chancen, dass Ihre Reise erfolgssicher veranstaltet werden kann.  Wenn Sie bei der Luftfahrtgesellschaft eine Buchung annullieren, machen Sie das am besten möglichst schnell, so dass Ihr Sessel einem anderen Behinderte zur Verfügung gestellt werden kann.

Es lohnt sich ebenfalls, im voraus alle Regelungen zu bestätigen und zu überprüfen, ob die erforderliche Betreuung und andere spezifische Bedürfnisse auf Ihrem Buchungsbescheid vermerkt sind.

2.4
An bzw. von Bord gehen
Wenn Ihre Vorbereitungen zügig vonstatten gehen, werden all Ihren Bedürfnissen abgeholfen.

Wenn Sie Ihren eigenen Rollstuhl verwenden, sollten Sie auch wissen, was mit diesem Stuhl während der Flucht passiert.

Manchmal kann ein zusammenlegbarer Rollstuhl in der Passagierkabine befördert werden, wenn die geeigneten Ausstattungsmöglichkeiten vorhanden sind, aber wahrscheinlich wird Ihr Rollstuhl im Laderaum des Flugzeuges abgestellt.  Das ist sicherlich der Fall für alle Rollstühle mit Elektroantrieb.

Flughäfen und Luftfahrtgesellschaften sollten jedenfalls gestatten, daß Sie mit dem eigenen Rollstuhl bis vor die Flugzeugtür bemühen.  Wenn Sie die Endbestimmung erreichen, muβ Ihr Rollstuhl an der selben Stelle bereitgestellt werden.

Bei elektrisch angetriebenen Rollstühlen ist das jedoch manchmal nicht möglich.  Möglicherweise können Sie aus Sicherheitsgründen nicht in Ihrem eigenen Rollstuhl bleiben, vor allem wenn letzterer auf eine besondere Weise im Laderaum des Flugzeuges abzustellen ist, oder wenn am Flugsteig der Rollstuhl Treppe hinauf und Treppe herunter zu befördern ist, und dieses Vorgehen deshalb die Sicherheit des Personals beeinträchtigen könnte.

2.5
An Bord
Vergewissern Sie sich davon, alle erforderlichen Arzneimittel im Handgepäck mitzuführen und da auβerdem Fluchtverspätungen auftreten können, prüfen Sie am besten, ob Sie genügend Vorrat angelegt haben.  

Wenn Sie einen Bordrollstuhl brauchen, muß dies auf der Buchungsbestätigung vermerkt sein.

Wenn Sie sinnliche Wahrnehmungsprobleme (Taubheit, Blindheit...) wird das Flugpersonal sich selber mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie während des Fluges in geeigneter Weise zu betreuen.  Das Personal hat Ihnen beispielsweise die Notmaβnahmen zu erläutern und wird Ihnen beim Öffnen der Mahlzeitverpackungen behilflich sein.

Wenn Sie Atmungsschwierigkeiten haben und während des Fluges zusätzlichen Sauerstoff brauchen, wird die Fluggesellschaft das Nötige veranlassen.  Bestimmte Fluggesellschaften werden das in Rechnung stellen.  Es ist jedoch nicht erlaubt, die eigene Sauerstoffflasche mitzubringen.  Wenn Sie lediglich in Notfällen Sauerstoff brauchen, haben Sie keine Sauerstoffflasche zu bestellen.  Der von allen Fluggesellschaften bei Notfällen automatisch verwendete Sauerstoff steht Ihnen an Bord zur Verfügung.

2.6
Am Ende der Reise
Wenn die Luftfahrtgesellschaft all Ihren Bedürfnissen der Buchung nach abhilft, erweist sich Ihre Flugreise ebenso bequem wie diese der anderen Fluggäste.  

Falls jedoch etwas falsch geht, lohnt es sich, den zuständigen Behörden Ihre Beschwerden möglichst bald bekannt zu geben. 

An erster Stelle sollten Sie beim Leiter der Passagierdienststelle der Luftfahrtgesellschaft bzw. beim Flughafenvorsteher eine Klage einreichen.  Sind Sie über die Rückäuβerung nicht zufrieden, können Sie sich an die Luftfahrtbehörde oder an das Föderaler Offentlicher Dienst Mobilität und Transportwesen – Generaldirektion Luftfahrt - Rue du Progrès 80 Briefkasten 5, 1030 Brüssel wenden.

3
Luftfahrtkodes
WHCR

Fluggast, der imstande ist, eine Treppe hinaufzugehen und herunterzukommen sowie sich in der Passagierkabine fortzubewegen, aber der beim Transfer zwischen Flugzeug und Abflughalle, in der Flughalle selber und zwischen Ankunfts-und Abfahrtsort in der Flughalle, wenn er sich stadtwärts bemüht, einen Rollstuhl oder ein anderes Hilfsmittel braucht.

WHCS

Fluggast, der nicht imstande ist, eine Treppe hinaufzugehen und herunterzukommen, aber der sich in der Passagierkabine selbständig fortbewegen kann, und der jedoch beim Transfer zwischen Flugzeug und Abflughalle, in der Flughalle selber und zwischen Ankunfts- und Abfahrtsort in der Flughalle, wenn er sich stadtwärts bemüht, einen Rollstuhl braucht. 

WCHC

Fluggast, der gar nicht mobil ist, der sich lediglich mit einem Rollstuhl oder einem anderen Hilfsmittel fortbewegen kann und der jederzeit Betreuung braucht, und zwar ab Ankunft am Lufthafen bis zum Einnehmen des Flugzeugsessels bzw.eines behindertengerechten Stuhls, wobei der Vorgang bei Ankunft reversibel ist.

DEAF


Hörgeschädigt.

BLIND

Sehgeschädigt.

DEAF/BLIND
Hör- bzw.sehgeschädigter Fluggast, der sich lediglich unter Begleitung eines Reisegefährten fortbewegen kann.

STCR


Fluggast, der lediglich auf einer Tragbahre befördert werden kann.

MAAS


(Abholung und Betreuung erforderlich)




Alle übrigen Fluggäste, die besondere Hilfe brauchen.

WCHP*

Diese Klasse ist jedoch noch nicht international anerkannt, aber bedeutet:




Fluggast, der gehbehindert ist und in Selbsthilfe über genügend Autonomie verfügt, aber beim an bzw.von Bord Gehen Hilfe braucht und der sich in der Passagierkabine lediglich mit Hilfe eines Bordrollstuhls fortbewegen kann.

* international noch nicht durchgehend anerkannt.
�Falls die Luftfahrtgesellschaft es unterläßt, sich bei Ihnen zu erkundigen, können Sie es am besten selber erwähnen. Nur wenn es ihr bekannt ist, mit welchem Batterietyp Ihr Rollstuhl angetrieben wird, kann die Sicherheit Ihrer Beförderung gewährleistet werden. Außerdem können Sie am besten das Bediengerät vom Rollstuhl entfernen und in das Handgepäck unterbringen, damit das Abhandenkommen oder die Beschädigung des Bediengeräts vorgebeugt wird.





